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Gubernial - Verlautbarungen.
Z. 556. (2) Nr. 2423.

C u r r e n d e.
des k, k. i l l y r . Landes - G udern i u m s . —
Betreffend die Verfügungen dcr k. k. Intcrnun-
tiatur zu Constaluinopel über den Consularschutz
und das P'ßwesenin der Levante und in Aezyp-
ten.— ZuFolgeAnordnung der hohen k. k. verein-
ten Hofkanzlei vom 6, Dcc<'mber ! 8 l 6 , Z .^03 lg ,
werden nachstehende, von d.r k. k. Internuntia-
lur zu Eonstantlnopel in Betreff des Consular-
schutzes und Paßwejens an die Consularämter
in der Levante (mit Ausnahme der Agentien
von Bukarest und Iasjy), so wie an das Ge-
neralconsulal in Alcxandrien ergangenen Wei-
sungen ordnungsmäßig zur allgemeinen Kennt'
niß gebracht: l ) Schon mit der hohen Hof'
kammer-Verordnung vom 4. November l8^3,
Zahl l 6 l 73 , wurden die unter dem Schutze orr
k. k. Consularämter in der Türkei und in Aegyp-
ten befindlichen Individuen in drei Hauptav,
theilungen eingereiht. Zur ersten Abtheilung ge-
hören die österreichischen Unterthanen ci? inio,
d„ h. jene, welche über den Besitz aller gesetz-
lichen Eigenschaften als solche sich gehörig aus-
gewiesen haben ; zur zweiten Abtheilung die öster-
reichischen Unterthanen de lac^o, das sind jene,
welche ohne den Besitz oder die Nachweisung
des Besitzes der hiezu erforderlichen Eigensch«f'
ten von den Consularämtern dafür anerkannt
sino;^zur dritten Nothcilung endlich die übri-
gen Schlitzverwandten, die über ihr Ansuchen
unter dem Schutze der Consularam'er sich bc-
ftnden. — Auf Grundlage ditser Abtheilungen
lst sur dle erste und dritte Classe die Auswei-
sung Mlt regelmäßigen Ncise- oder Aufe.tthalls.
Urkunden, ausgestellt von den B e h ö r d e n
ih re r H e i m a t h , vorgeschrieben. 2) Alle
übrige» sogenannten k. k. Unterthanen äe lacw

haben vom l . Jänner lg'z? angefangen ihre
Berechtigung zum Ausenthalte und zu Reisen
in der Türkei unter österreichischem Consular»
schütze durchden Besitz e i n e s I n t e r n u n -
t i a t u r p a s s e s nachzuweisen. — 3) Diese
P ŝse werden auf die Dauer von drei Jahren
zulnAufenthalte und zu Reisen in den osma-
nischen Staaten ausgestellt und den k. k. Con-
sularamtern zur Versheilung an die in ihr^m
Bezirke sich aufhaltenden k. k. Unterthanen ge-
gen Entrichtung der Taxe von 2 si. (5. M .
vtrsendet werden. — tz) Bei der vor Ausstcl-'
lung des P^ss.s zu liefernden Nachwiisung des
T l t c l s d e r ös te r re i ch i schen U n t e r t h a n «
schaf t ist wo möglich immer auf die älteste
Urkunde zurückzugehen, und bei jenen Ind iv i -
duen , welche nicht bereits vor dem 4. Novem-
ber l833 unter östreichischem Consulaiselche
standen, mit d<sto größerer Strenge die Prü-
fung vorzunehmen. — 5) Sowohl die von den
B.yörden dcs Inlandes, als die von d.r k. k.
Intcrnuntlacur ausgestclwn Aufelithaltsmkun-
dcn sind bei dem Consularamte, in d.fsen Be,
zirke der damit Betheilte sich bleibend aufholt
in Verwahrung zu n.hmen, und demselben da,"
für, wo es ü^l'ch ist, die sogenannte Sicher«
heitskarte oder Ccrtisicat ((^«r^ 6i pcsinilne»-
i l , , permiz clo ^ejonr) auszufertigen. — 6) Die
k, k. Consularamter werden daher ohne Rück-
sicht auf die Abstufungen ihres sonstigen Wir-
kungskreises für die Zukunft bei Reisen k. k.
Unterthanen nach ihrem Vaterlande oder in den
osmanischen Provmzcn, so wie in Aeqypten sich
auf dle Vidirung der ihi^'n voraewi»selien hei»
mal!)lichen R^iseulkunden und Int^rnuntiatulo-
pä'fs.> b.schränken, dagegen e>gene Consular-
passe nur in folgenden Fill»n als Ausnahm?
ausstellen: 3) Bei nach^wils.'nem Ver lud oder
gänzlicher Unbrauchb>irk.'it des früheren Reife-
documents, wo der Besitz einer andern Ur«
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künde für die Zwischenzeit dringend benöthiget
w i rd , und unter gleichseitiger Anzeige an die
k. k. Intcrnmitiatllt-, welche gegen spatere Ein-
ziehung dieses Intlnmspasses d.s Consulsts
dem Bewerber ein regelmäßiges Document er-
folgen wird. — d) I n Fallen plötzlicher Ver-
anlassung zur Reise solcher Individuen, welche
mit keinem eigenen Passe versehen sind, sondern
auf den Reiseurkunden eines andern k. k. Unter-
thans verzeichnet sind, als: Ehefrauen, Kin-
der, Dienstlcute, wennsi?k. k. Unterthanen sind,
und wcgen Kürze der Zeit das Einschreiten bei
dcr k. k. Internuntiatur unthunlich ist. —
Laibach am 26. März !8' l7.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - Gouverneur.

Andreas Graf v. Hohenwart ,
k. k. Hofrath.

Or. Georg M u t h > a 6 S p o r e,-,
k. k. Gubernialrath.

Z. 549. (2s Nr. 72. S t . G. V .
K u n d m a c h u n g

über die ver steige rungswe ise V e r ä u -
ßerung des im R e n t a m t s b e z i r k e aus-
geh e n d e n P a sse i e re r U r b a r s . — Vermög
Anordnnng des hohen Hofkammer-Präsidiums
vom 7. December 1845, Nr. 8329j?. 1 " , wird
am 20. Ma i 1847, Vormittags von 9 bis 12
Uhr, in der Rcntamtskanzlei zu Bozen das dem
Staatsdomainenfonde angehörige Passeierer Urbar
in folgenden 3 Abtheilungen der öffentlichen Ver-
äußerung ausgesetzt. — I. A b t h e i l u n g . Die
Urbarial-Gefälle, welche im Ger i ch tsbez i rke
Passe ier ausgehen, bestehend: I . in 424 si.
17'/2 kr. jährlichen Grund- und Theilzinsen; 2. in
39 fl. 20 kr. andern Geldzinsen;», in 13 ft. 21
kr. ständigen Reluitionen; 4. in 1593 Stück
Eiern; 5. in 9 Stück Kapaunern; 6. in 17 Stück
Hühnern; 7. in '/2 Pfund Pfeffer; 8. in 408 ' ^ ,
Star Hafer; 9. in dem Laudemialbezug pr. 1 si.
von einem ganzen Hof, 30 kr. von einem halben,
15 kr. von einem Viertel und 7 ' / , kr. von einem
Achtel Hofsantheil bei Kauf- und Tauschfällen
außer dem vierten Verwandtschaftsgrade; 10. im
Bezug einer Consenstaxe pr. 30 kr. ohne Rück-
sicht auf die Größe des Grundgutes und der
Kaufssumme, und endlich 11 . in der hohen und
niedern Jagdbarkeit im Gerichtsbezirke Passeier
und der Fischerei-Gerechtsame auf dem Passeierer-
fiuß inner den Gerichtsgränzen, wovon Erstere
bis zum Jahre 1848 um jährliche 30 fl., Letztere
bis einschließlich 1852 um jährliche 56 fl. ver-
pachtet ist. Bei der Fischerei-Gerechtigkeit erschei-

nen als Mitberechtigte die Schildhofsbesitzer, welche
die Fischerei inner den Gränzen ihrer Güter, und
Joseph Haller in Fußstapfen dcs Herrn Grafen
v. Fuchs für den Hausbedarf ausüben dürfen.
— Die 6ttrminliche Steuer von dieser Abthei-
lung beträgt 109 fl. 50 ' / , kr. — Der Auörufs-
preis besteht in 14217 fl. 10 kr. — I I . Ab-
theilung. Von dieser Abtheilung gehen aus «) im
Landgerichtsbezirke K a r neid oder Neu-
hau s: 1. Grundzins 1 fl.; 2. 1 Stück Kapaun;
3. 7 Yhren Most und 4. 9 Yhren Praschlet;
d) im Landger ich tsbez i rke Lana : 5. 4
Yhren Most; 6. 181 Star 28 Maßl Hafer;
7. Das Laudemium besteht in 4 kr. von jedem
Kaufschittingsguldcn, und kann nebst einer Con-
senstaxe pr. 30 kr. bezogen werden, wenn eine
grundrechtbare Realität außer dem vierten Ver-
wandtschaftsgrade verkauft wird, und wenn die
Kaufsumme 50 fl. übersteigt. — Die «termin-
liche Dominicalsteuer beträgt 26 fl. 8 ' ^ kr. —
Der Ausrufspreis besteht hingegen in 4409 fl. 59 kr.
— I I I . A b t h e i l u n g . Die jährlichen Giebig-
keiten dieser Abtheilung gehen aus .-i) im Land-
ger i ch tsbez i rk M era n: 1. mit 7 fl. 31 '/, kr.
Grundzinsen; 2. mit 17 fl. 36 kr. andern Geld-
zinsen ; 3. mit 1 st. ständigem Laudcmium; 4. mit
8 Star Zwiebeln ; 5. mit 56 Star 2 0 ^ Maßl
Roggen; 6. mit 2 Star 16 Maßl Hafer; 7. mit
36 Yhren Most; 8. mit 8 Yhren Pr«schlet;
d) zu Kas te lbe l l im Landger i ch tsbez i r k
S c h l a n d e r s : 9. mit 1 Star 2 ? ^ Maßl
Roggen. — Der Laudemial - und Consenstaxbc-
zug findet hier nach dem ganz gleichen Maßstabe,
wie bei der II> Abtheilung, seine Anwendung. —
Die 6terminliche Steuer beträgt 28 fi. 4 3 ^ kr.
— Der Ausrufspreis besteht in 4814 st. 7 kr.
— Vorstehende Geldbeträge sind alle in W. W.
C M. , die Getteid-Ouantitäten aber in der Inns-
brucker Maßerei zu verstehen. — Auf den :»ä I.,
I I . und I I I . entzifferten Urdarial-Gefällen haften
außer den Steuern keine andern Lasten, als daß
wegen Behebung derselben alle Jahre eine Bau-
stift, und zwar für die I. Abtheilung am 1. Ma i
zu Passeier, um Martini aber für die I I Ab-
theilung zu Lana und für die I I I . Abtheilung
aber zu Meran abgehalten werden muß. — Die
wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Fcil-
bietung geschieht, sind folgende: 1. Die Feilbie-
tung wird zwar nach den vorstehenden drei Ab-
theilungen vor sich gehen; sollte sich aber ein
Käufer für den ganzen Urbars-Complex hervor-
thun, so wird diesem dcr Vorzug auch in dem
Falle eingeräumt, wenn sein Offert den erzielten
Meistboten für die einzelnen Abtheilungen zu-
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sammengcnommen gleich käme. — 2. Zum An-
kauf wird Jedermann zugelassen, der Hierlandes
Realitäten zu besitzen befähiget und geeignet ist.
— 3. Wer an der Versteigerung als Kaufs-
lustiger Antheil nehmen wi l l , hat als Caution
den zehnten Theil des Ausrufspreiscs an die
B<?rsteigerungs - Commission entweder bar in C.
M. , oder in öffentlichen auf C M . und auf
den Ueberbringer lautenden annehmbaren und
haftungsfreicn Staatspapiercn, nach ihrem curs-
mäßigen Werthe berechnet, zu erlegen, oder eine
auf diesen Betrag lautende, vorlaufig von der
Kammcrprocuratur geprüfte und als bewährt be-
stätigte Sicherstcllungöacte beizubringen. —
4. Der Ersteher hat ein Drittheil des Kauf-
schillings vü'r Wochen nach crfolgter Genehmi-
gung dcs Kaufes noch vor der Uebergabe zu
berichtigen, die andern zwei Drittheile aber kaun
er gegen dem, daß er sie auf den erkauften Ge-
fallen und Gerechtsamen mittelst vorschriftmä-
ßiger Einverleibung der errichteten Kaufsurkunde,
in welcher die Urbarial - Gefalle als Spezial-
Hypothek zu verschreiben kommen, in das Wer-
fachbuch des betreffenden Gerichtsstandes, in er-
ster Priorität versichert, und mit jährlichen fünf
vom Hundert in C. M . und in halbjährigen
Ratcn verzinset, binnen fünf Jahren, vom Tage
der Ulbcrgade an gerechnet, mit fünf gleichen
Ratenzahlungen abtragen. — 5. Das Urbar mit
seinen Bestandtheilen und Gerechtsamen wird
dem Käufer schuldenfrei übergeben. Jedoch wird
dasselbe nur so verkauft, wie es von dem ver-
veraustkrndcn Aerar bisher besessen wurde, und da
der Werkauf in Pausch und Bogen erfolgt, so
geschieht der Verkauf und die Uebergabe ohne
einer Haftung des Verkäufers für das Erträg-
mß im Ganzen, oder für einzelne Erträgnißru-
briken, und es wird eine Gewährleistung durch
drei Jahre, von der Zeit der Uebergabe bloß
für den F i l l zugesichert, wenn binnen dieser
Zeit das Eigenthum selbst von einem Dritten
in Anspruch genommen und die Wert etung ge-
gen den, Fiscus nach Vorschrift der Gerichts-
ordnung verlangt wird. Außerdem findet selbst
bei behaupteter Verletzung über die Hälfte, oder
aus was immer für einem Rechtsgrunde keine
Gewährleistung Sta t t , und der Käufer kann
deßhalb die Giltigkeit des Vertrages nichr an-
fechten. — 6. Die Uebergabe des Urdars soll
zwar chemöglichst gepflogen werden; jedoch tritt
der Käufer erst vom 12. November 1847 an
gerechnet in den vollen Genuß desselben, und
es wird bis dahin der ganze Genuß von dem
Verkäufer vorbehalten, wogegen aber auch der

Käufer den Kaufschilling erst von jenem Tage
an zu verzinsen hat, und ihm, in so ferne er
das erste Kaufschillingsdritthcil früher erlegt, die
5percentigcn Interessen davon bis zum 12. No-
vember 1847 zu Guten gerechnet werden. —
7. Zur Erleichterung jener Kaufslustigen, welche
bei der Versteigerung nicht erscheinen oder nicht
öffentlich licitiren wollen, wird gestattet, vor
oder während der Licitations- Verhandlung schrift-
liche Offerte einzusenden, oder solche der Licita-
tions-Commission zu übergeben. — Diese Of<-
ferte müssen aber 3) die betreffende Abtheilung
des der Versteigerung ausgesetzten Urb^rs, so
wie sie in der Versteigerungs-Kundmackung vor-
kommt, mit Hinweisung auf die zur Versteige-
rung derselben festgesetzten Zeit, nämlich Tag,
Monat und Jahr, gehörig bezeichnen, und die
Summe in W. W. C. M. , welche für jede ein-
zelne Abtheilung oder den ganzen Urbarscom-
pler geboten wird, in einem einzigen, zugleich
mit Ziffern und durch Worte ausgedrückten Be-
trag bestimmt angeben, indem Offerte, welche
nicht genau hienach verfaßt sind, nicht berück-
sichtiget werden würden. — K) Es muß darin
ausdrücklich enthalten seyn, daß sich der Offe-
rent allen jenen Licitations-Bedingnissen unter-
werfen wolle, welche in das Licitations-Proto-
col! aufgenommen sind und vor dem Beginne
der Versteigerung vorgelesen werden. — 0) Das
Offert muß mit dem im §. 3 näher bestimm-
ten zehnpercentigen Vadium des Ausrufsprcises
belegt seyn, und cl) mir dem Tauf- und Fa-
milien-Namen des Offerenten, dann dem Cha-
rakter und Wohnort desselben, so wie, falls
er des Schreibens unfähig wäre, mit seinem
Kreuzzcichen und der Unterschrift zweier Zeugen
unterfertiget seyn. — Die versiegelten Offerte
werden nach abgeschlossener mündlicher Verstei-
gerung eröffnet werden; übersteigt der in einem
derlei Offerte gemachte Anbot den bei der münd-
lichen Versteigerung erzielten Bcstbot, so wird
der Offerent sogleich als Bcstbieter in das Li-
citations-Protocol! eingetragen und hienach be-
handelt werden. — Sollte ein schriftliches Offert
denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mündli-
chen Versteigerung als Bestbot erzielt wurde, so
wird dem mündlichen Bestbieter der Vorzug ein-
geräumt werden. — Wofern jedoch mehrere
schriftliche Offerte auf den gleichen Meistbetrag
lauten, so wird von der Licitations-Commission
durch das Los entschieden werden, welcher Of-
ferent als Bestbieter zu betrachten sey. — Die
weitern Bedingungen können zu den gewöhnlichen
Amtsstundcn sowohl dahier, als auch bei den k. k.
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Landes - Präsidien und Kreisämtern der benach-
barten Provinzen eingesehen werden. — Inns-
bruck am 12. März 1847. — Von der k. k.
Provinzial - Staatsgüter-Veraußerungs-Commis-
fion für Tyrol und Vorarlberg.

J o s e p h D i a l e r ,
k, k. Gud. - und Präs. - Secretar.

Stadt- u. landrechtl. Verlautbarungen.
Z. 5 l2 . (2) Nr. 2927.

E d i c t .
Vom k. k. s tad t - und Landrecktc in Krain

wird bekannt gemackt: Es sey über Ansuchen
der Franzisca Kogl'schen Erben, in die össent-
licke Versteigerung oes beweglichen Verlaßver»
mö^ins, als: Silber, Prat ioftn, Zimmerei«,
richtufig, H^uswäsche, Klcldung lc. gewilliget,
und hierzu der Tag auf den 20. April l. I . ,
Vormittags 9 Uhr, in der Wohnung derFrau
Erblasserinn, Stadt Nr. -i5, angeordnet worden.

Laidach am 30. März l 8 l 7

Sreisämtliche Verlautbarungen.
H, 55!z. (2) Nr. 4/30.

K u n d m a c h u n g ,
gur Slchlrstellung der für die Garnison

zu Laibach auf die Zeit vom 1. Ma i lg17
bis Ende April !918 nöthigen Vrtnnstoffartik.l,
an harten Holzkohlen, dann den Service-Ar-
tikeln, Kerzen, Talg undBrennöl, sammt Lampen-
tocht, diese lchtern zedoch nur aus die Zeit des heu-
ligen Sommersemestcrs vom l Mai bis Ende Oc-
tober l 6 l 7 , wird am ^ l . April l. I . bei dem Lai-
bacher k. k. Krclsamte und zwar in der lO.
Vormittagöstunde, eine öffentliche S^barrendl-
rungs- und Lieferungs Behandlung abgehalten
werren. — Zu düsem Ende wird zur Kennt'
nißnahme der hiemit eingeladen werdenden Un-
ternehmungslustigen anmit bekannt gemacht, daß
i ) das Erfordirniß au obigen Artikeln mo-
na t l i ch beiläufig ln nachbenannten Quantitä-
ten besteht, und zwar: a) an harten Holz-
kohle i50 n. ö. Mchen; I)) an Kerzen 2t)
n. ö. Pfund; c) an Talg 20 n. ö. Pfund
und (l) an Brennöl l0 n. ö. Maß nebst d<«n
nölhlgen Lampendochl. — 2) D'e Holzkohlen
müssen durchaus von guter Qualität, aus har>
tem Holze erzeugt, und winigftenö pr, u. ö,
Metzen im Gewichte von 33 Pfund seyn. —
Die Kerzen müssen schwarzgurn^n, von reinem
Unschlitt und ohne Beimischung von Schweln-
schmevr erzeugt ftyn, eben so wird der Talg

in reinem Zustande erforderlich. — Endlich an-
belangend das Ocl , muß selbes von vollkom«
mcn guter Qualität seyn, geläutert und ohne
Bodensatz abgegeben werden — 3) Hat sich
zu dem Ucderlassungsgeichäs'te „nd dessen Ver-
handlung jeder Offerent auf gesamnUe Arti-
kel mit elnem Vadium von 50 st. (Z. M . zu
versehen, und selbes bei Beginn der VerHand,
lung zu erlegen. — Dem Nichterstcher wird
die unbeanstandete Rückgabe des Vadiums zu
Ende der Verhandlung zugesichert, dem E »
stehcr blnbt jedoch solches bis zum Abschlüsse
des Contractes und dem Erläge der vorgc«
schriebenen Caution vorbehalten. — 4. Wer-
den nur zene auf den classenmäßig/n 2täm-
pel von 6 kr. ausgefertigten schriftlichen Of-
ferte angenommen werden, worin Ö f f n e t aus-
drücklich die Erklärung abgibt, sick allen in
Bezug auf die Contractsdauer und dcn Um-
fang des Geschäftes von den Land.o-Oberbc-
Horden festgesetzt werdenden Bestimmungen an-
standslos fügen zu wollen. — 5) Anbote
steUvcrtretenoer Offerenten werden nur dann
angenommen , wenn letztere mit gerichtlich leqa-
lisitten Vollmachten stch auszuweisen vermö-
gen. Nachtragsofftrte aber können und werden,
den bestehenden Vorschriften gemäß, nicht be-
rücksichtigt werden. Endlich 6) können alle
auf das Sudarrendirungögeschäft i'ezl'igüchen
Bedingnisse jeden Tag vor der Verhanclung
während den Amtsstund,n in der Amlskanzlei
des hiesigen k. k. Ml l l t . Haupt r Vilpstegsma«
gazins eingehen werken. — Wozu oie Un-
ternehmkngslustigen eingeladen werden. —
Kreig.imt Laibacb am ,?,. ?lpril i8 ' l7.

Vermischte Verlautbarungen.
Z. 54?. (2) Nr. 1776.

E d i c t .
Von dem k. k. Bezirks-Gerichte der Umgebung

Laibachs wild hiemit bekannt gemacht: Es sey über
Ansuchen des hochlöblichen k, k- Stadt» und Land-
rechtes in Laibach llllo. 6, 6t 10. Apnl 18^7 , Z.
3010 0t 3238, zur Vornahme der öffcnllichcil Vcr»
steigerung der, in den Verlaß des zu Kureschcg am
23. März l. I . ut, inty^taw verstorbenen Priesters,
Herrn Carl v- Paunovich, gehörigen Fährnisse, als:
Haus-, Tlsch» und Küchengerathschafter,, dann mehrerer
in die Seelsorgc einschlagender Bücher und anderer
Effecten der 22. Apnl l. I . , Früh von 9 bis 12 Uhr
und Nachmittag ron 2 bis 6 Uhr im One Kurefcheg
mit dem Anhange anberaumt worden, daß das Ver-
zeichniß und der Schätzungswert!) der Bücher be» die-
sem k. k. Bezirks-belichte bis 2 l . April l. I . ei»'
gesehen werden kann.

K. K. Bezirks - Gericht Umgebung Laibachs am
12. April ,847.
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Z l e m t l i c h e V e r l a u t b a r u n g e n .
3. 550. (2) Nr. l69.
S t r a ß e n - ö i c i t a t . - V e r l a u t b a r u n g .

I n Folge löblicher k. k. Landesbaudirec«
tions - Verordnung vom 20.^28. März , Z.
1011 , werden die hohen Orts bewilligten
Straßenkunstbauten für das Jahr 1847 im
Wege der öffentlichen Minuenvo- Versteigerung
nach dem unten befindlichen Ausweise bei den
eben da bemerkten Bezirks-Commiffariaten an
den angesetzten Tagen und Vormittag von l0
bis 12 Uhr, nöthigen Falls auch Nachmittag,
hintangcgebcn. — Diests wird den Unterneh»
mungslustigen mit dem Beisatze bekannt ge-
geben, oaß jedeS Bauobject in der Reihenfolge,
wie «s in dem nachfolgenden Ausweise ange-
setzt erscheint, für sich versteigert werden w,rd,
und nach dem Abschlagen kein Anbot auf die«
ses Object mehr angenommen wild. Jeder 3i-
citant ist gehalten, vor der Licitauon für das
Object, für welckes er luitiren will, ein 5 "/«>
Vadium der Licttations - Comnnffion zu erle-

gen, welches Vadium, wenn er nicht Ersteher
verbleiben w i rd , cr nach der Licitation wieder
zurück erhalt, der Ersteher hingegen hat von
dem erstandenen Objecte eine 10 "/<, Caution im
B^ren oder in börsenmäßigen Staatspapieren,
oder fideijujssrisch zu leisten, wofür ihm von
Seite der betreffenden Bezirksobrigkeit ein öeg-
schein ausgefolgt werden wird. Auch werden
gehörig instruirte, mit dem 5 "/^ Vadium ver-
sehene schriftliche Offerte angenommen; diese
muffen jedoch vor Beginn mündlicher Licita-
tion der Versteigerungs-Commission übergeben
werden. Spater einlangende, oder nicht ge-
hörig instruirte, mit Klauseln oder Bedingun-
gen versehene Offerte werden nicht angenom^
men. — Die Licitationsbedingnifse, wie auch
die Baubeschreibungen können täglich sotvohl
beiden betreffenden Assistenten, wie auch bei
den, gefertigten Commiffariate, so wie auch
bei den betreffenden Bezirks « Commissariaten
in den Amlsstunden eingesehen werden.

A u s w e i s

über die pio 1847 bewilligten, bei den nachbenannten Bezirken an den angesetzten Tagen in

Minuendo-Vllsteigerung hintan zu gebenden Straßenkunstbanten.

I ' 3 ^ ? Ausrufs» Tag und Ort, wo
^ ^ A 3 H Z Benennung des Bauobjectes. preis oie lficitalion abge«
^ Z ^ " Z halten wird.

Z Die Reparations - Arbeiten der Werschliner- In
3 drücke, sammt Materiale und Arbeit . 89 41

4 ^ Die Reconstruction der Wasserabzugs-Cana? Trcffen den 2'l.
" le, an Material und Arbeit . . . 161 42

5 N Die Herstellung mehrerer Straßen, Geländer, Aprll ,847.
^ an Material und Arbeit . . . . 3 l 6 25

6 " ' ^ ^ ' Die Conservirung der Ncustadtlcr Guikdrü'
^ cke, an Material und Arbeit . . . . »05 ,^

7 " Die Erbauung eineS Durchlaß- Canals, an ĉ
" Material und Arbeit 7 3 , ? . ^ "

8 ^ " Herstellung der Straßen-Geländer, sammi m,..ss^f, ^«, <)̂
" ^ Material und Arbeit . . . . . 46^45 Neustadt! am 26.

9 3 Die Umbauung einerParapet-Maucr, sammi ^ -. „ . >
^ Material und Arbeit , i , 5( <»f^" i c l . / .

ici ^—>» ^ .^ R ^ ^ j o n her Münkendorf^r ° Brücke, ^ - s,̂  — ^ — ^ » » > « ^ » «

^ an Material und Arbeit . . . I n Landstraß am
l i ^ Die Reparation der gewölbten Dolimrbru 27 slnr l ,<>57

^ cke, an Material und Arbeit . . . 454 ! prn i »/.

(Z. Amtsbl. Nr. 46 v. 17. April 1847.) 2
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^ 3 ^ ^ Ausrufs. Tag und Ol t , wo
Z ^ ' ^ ^ ^ ^ Benennung des Bauodjectes. preis die Licitation abge»
^ / ^ ^ " ^ ,— halten wird.

Z ^ l N. Ikr.j

12 « " Die Reconstruction der Wasser-A^zugscanalr I n
< , « ^ ^ n M a t e r i a l u n d A c b e i t . . . . 299 47 Landstraß am 27.

13 ^ ^ Die Herstellung einiger Straße» - Geländer. Apr i l l647.
^ ^7 an Mater ia l und Ardett . . . . 2^0 —

14 Die Conscrvirung der Poganitzer lind Möt t
linger Brücke, an Material und Arb^c 838 22

15 Die Conservirung einer gewölbten Brücke,
an Mater ia l und Arbeit . . . . 40 23

, 6 "" Die Herstellung eines Durchlaß Canals, ai> - -
« Mater ial und Arbeit i 2 26

17 ^ « Die Umbauung eim'r Straßen - Stützmauer. I n
.^ " a n M a t e r i a l u n d A r b e i t . . . . 3 i ^ 6

' 3 ^ . H Die Herstellung der Straßen - Geländer, an Mottling am 30.
— -^ Material und ?lrl?eit 62l >z

19 «- '-> Die Requlirung einer Straßen « Strecke in April »8^7,
<? ß? der Vorstadt Cindia zu Neustadt!, an Ma

c-s terial und Arbeit 6^2 w
20 Die Reparation des Einräumer - Hauses a»

der Möttlinger Brücke, an Material u«id
Ardeit 39 w

— Endlich werden bei dem k. k. Bezkkscom-
missariate Neustadt! am 26. April l 8 l 7 nach«
stehcnde Bauzeugsstücke den Mindestforoernd.'n
überlassen, als: »2 S^ück ! 0 ° lange Graden-
schnüre aus gutem Hanf; 6 Stück große Ha-
cken zu 3 Pfund schwcr; 6 Zlück kleine Hacken
zu i'/2 Pfund schwer; 24 Stück kleine Ham-
mer zu ! Vz Pfund schwer; 2't Stück breite
Hiuen u 2 ' / , Pfund schwer; 2'^ Stück Spitz-

hauen » 3 Pfund schwer; i 2 Stück Krampen
sammt Federn und Schrauben » 5 Pfund schwer;
24 Stück eiserne Ncchcn ^ 3 Pfund schwer;
24 Stück mit Eisen beschlagene Rad»ltruhen
von gesunden steyenschen Fichtenbrettern ; i 20
Stück Schaufeln ^ H Pfund schwer, nnt dem
Gcsammtd.lrage uon 250 st, 12 kr.

K. K. Straßen - Commissariat Neust^dtl
am W. April i847.

3. 532. (3) Nr. 175.

L i c i t a t i o n s - V e r l a u t b a r u n g .

Ueber die für das Jahr 1847 auf den
dießcommissariatlichen Staatsstraßen hohen Orts
zur Ausführung genehmigten Bauherstellungen
werden die vorgeschriebenen Licitations-Verhand-
lungen bei den betreffenden Bezirks-Obrigkeiten
an den nachbenannten Tagen vorgenommen werden,
und zwar: bei dem lö'bl. k. k. Bezirks-Commissariate
der Umgebung Laibachs den 2tt. April 1847,

Vormittag von 9 bis 12 Uhr, über folgende
Bauobjecte, als:
u) die Conservations - Arbeiten an der Tschernu-

tscher Savebrücke, im Distanzzeichen 0j13—14
mit Inbegriff der Reconstruction des 3cen
und 9tcn Brückenjoches daselbst, zusammen
im Ausbots-Betrage von . . 2147 fl. 7 kr.

K) die Conservations-Arbeiten an
der hölzernen Zeyerbrückezwischen
den Distanzzeichen H9 — 1U
an der Loiblerstraße, im Aus-
bots-Betrage pr 996,, 28 „
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«) die Herstellung neuer Straßen«
geländer zur Sicherstellung der
Passage auf dcr Loiblerstraße, be-
stehend in 36 Stück einfachen
eichenen oder larchenen Stan-
dern und 35 Stück Einlagen,
im Ausootö-Betrage von . . 102 fl. 6 kr.

«l) die Conservations - Arbeiten an
der hölzernen, in der Stadt Lai-
dach befindlichen Raandrücke,
im Ansbots-Betrage von . . 442,, 34 „

e) die Beischaffung des für das
Jahr i847 erforderlichen neuen
Straßcnb«uzeuges, im Betrage
von . . . . 232 „ 24 ',

Bei dem löbl. k. k. Vezirks-Commissariate
Egg und Kreutberg den 22. April 1847, Vor-
mittag von 8 bis 12 Uhr und nöthigenfalls
auch Nachmittag von 3 bis 6 Uhr, über nach-
stehende Bauobjecte, als:

») die Reconstruction eines im
Dorfe Aich an der Wiener-
straße, zwischen den Distanz-
zeichen 1^5—U befindlichen, sehr
baufälligen Durchlaßcanals, im
Ausbotsbetrage von . . 375 fl. 20 kr.

d) die Reconstruction eines schad-
haften Canals im Dorfe Oniu-
6<,'liu^, zwischen den Distanz-
zeichen l l ^o—I im Betrage von . 397 „ 27 „

c) die Reconstruction dreier Durch-
laßcanäle, zwischen den Distanz-
zeichcn NI3—14 in Langen-

' dorf, l^5—6 im Dorfe Aich
und I I l ^ i - 2 im Dorfe Luko-
vitz, zusammen im Ausbotsbe«
trage von . . . . 466 „ 15 „

«3) die Reconstruction des zwi-
schen den Distanzzeichen 1Vj15
auf V im Glogovitzer Assisten-
ten-Districte befindlichen schad-
haften Brückcls, im ?lusbotsbe-
trage von . . . . 1093 ., 44 «

e) die Wiederherstellung zweier
schadhafetn Durchlahcanäle vor
und im Orte Kraxen, zwischen

den Tnstanzzeichcn 1 1 ^ 9 — 1 0
und I l i l 10 — 11, im Betrage
von ' . . . . 807 fl. 38 kr.

t) die Herstellung neuer Straßen-
geländer , bestehend in 240
Stück gebundenen eichenen oder
larchenen Ständern und 235
Stück Einlagen, dann Bei- und
Aufstellung von 135 Stück ab- .
gearbeiteten Streifsteinen, zwi-
schen den Distanzzeiäen NIM
V ^ 4 , zusammen im Ausbots-
Betrage vr 1363 , 30 ,,

Bei der löbl. Bezirks - Obrigkeit Weirelberg
den 24. April Vormittag von 9 bis 12 Uhr
über folgende Bauobjecte, als:

ii) die Conservations-Arbeiten an
den Brücken und Durchlaß-Pa-
rapetten in mehreren Abtheilun
gen, zusammen im Ausbots-
Betrage pr. . . . . 80 st. 51 kr.

^) die Reconstruction eines schad-
haften Durchlaß - Canals in
^c>l('!/3, zwischen den Distanz
zeichen I l5 — 6 an der Agra-
merstraße, im Betrage von . . 19s ., 3 l,

e) die Sicherstellung der Straße
durch hölzerne Straßengeländer
und Streifsteine, zwischen 0j13
bis IV Meil in mehreren Äb-
theilungen, zusammen im Aus-
botsbetrage von . . . . 426 ?, 28 „

Zu diesen Licitations-Verhandlungen wer-
den demnach hiemit alle Unternehmungslustigen
mit dem Beisatze vorgeladen, daß die dießfallö be-
stehenden Licitations - Bcdingnisse, dann die be-
zügliche» Baupläne und Baubeschreibungen bei
dem gefertigten Straßenbau-Commissariate täg-
lich, und vom 16. Aprü l. I . angefangen auch
bei den betreff nden Bezirks - Obrigkeiten in den
gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden
können.—Schriftliche Offerte, gehörig abgefaßt mit
dem vorgeschriebenen Stämvel und dem 5 ^ Wa-
dium versehen, werden nur vor Beginn der
mündlichen Versteigerung angenommen, spater .
einlangende hingegen nicht beachtet und zurückge-
wiesen werden. — K. K. Straßen-Commissariat
Laibach am 7. April 1847.
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Vermischte Verlautbarungen.
3. 540. (2) Nr. 91 l .

« Z u r a i e l s v e r h ä n g u n g .
Von dem Bezirksgerichte des Hcrzogthums

Gottschee wird biemtt allgemein bekannt gemacht,
daß man den Joseph Maußer von Ebenlhal, wegen
erwiesenen Irrsinnes, unter Curatel gestellt und ihm
dcn Carl Schuster von Gmioendorf als Curator
aufgestellt hat.

Bezirksgericht Gottschee am 2. April 1847.

Z. 555 (2) Nr. 1142.
E d i c t .

Vom k. k. Bezirks Gerichte Neustadtl wird
hiemit bekannt gemacht: Es sey für nöthig befunden
worden, dem Johann Miketz, Herrfchaft Klingenselser
Unterthan zu Unterfuchadoll, wegen seiner erwiesenen
Verschendung, die freie Veiwallulig seines Vermögens
abzunehmen, denselben als Verschwender unter Cura-
tel zu setzen und zu semem Curator dessen Nachbar,
Mathlas Gorianz uon Untersuchadoll auf unbestimmte
Zeit zu bestellen.

K. K. BezirksgerichllNeustadtl am 20. März 184?.

Z. 538. (3) Nr. 1732.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte der Umgebung
Laidach's wird hiemit bekannt gemacht: daß man für
nöthig befunden habe, dcn Michael Mazhek, »j4 Hüb-
ler ««s Oberkaschel, wegen seiner erhobenen Ver«
schwendung, die freie Verwaltung seines Vermögens
abzunehmen und zu seinem Curator den Martin Tusch-
nik aus der Hradehky - Vorstadt zu bestellen.

Laibach am 9. April 1847.

Z. 523. (3) Nr. 469.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Eenosclsch wird
dcm unbekannt wo befindlichen Blas Machnizh und
seinen gleichfalls unbekannten Elben hiemit erinnert:
Es habe Andreas Novak, aus Famle, unterm l8 .d .
M . , Nr. 469, dle Reassumirung der unterm 29-
August?. I . , Nr. 2684, auf Zuerkennung des Eigen-
thums der, zur Herrschaft Eenoselsch sul, Urb, Rr.
525^9 unterlhänigen î 4 Hübe sammt An- und Zu-
gehör, überreichten Klage angesucht und um richter-
liche Hilfe glbeten, worüber die Tagsatzung zum münd-
lichen Verfahren auf den 2. Jul i l- I . , früh 9 Uhr,
vor diesem Gerichte reassumirt ist.

Nachdem dichm Ge>ichte der Aufenthalt des Ge-
klagten und seiner allfälligen Erben unbekannt ist,
und nachdem dieselben aus den k. k. Erblanden ab-
wesend seyn können, so hat man auf ihre Gefahr
und Kosten den Gemcinderichter Thomas Novak aus
Famle, als Curator mit dem Bemcrken bestellt, daß
sie so gewlß zur obbest,mmlen Zeit entweder peisönllch
anher erscheinen, oder aber einen andern Sachwal-
ter diesem Gerichte namhaft machen, oder endlich die
Recktsbehclfe dem genannten Curalor an die Hand
zu geben wissen werden, widrigens diese Rechtssache,
den bestehenden Vorschriften gemäß, bloß mit dem ge»
naniuen Curator ausgelragen und entschieden werden
würd«'.

K. K.Bez. Gericht Senosetsch am 18. Febr. l847.

Z. 539. (3) Nr. 380.
E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte der k. f. Berg - Ca-
meral-Herrschaft Idr ia wird den unbekannten Erben
des Stephan Iercb von Karnitze, Haus - Zahl 20,
welche auf die zu Karnitze Haus - Zahl W liegende,
der k. k. Berg - Cameral'Herrschaft Idr ia «n!» Urb.
Nr. dienstbare Realität irgend einen Anspruch zu
machen vermeinen, mittelst gegenwärtigen Edictes er-
innert : Es habe wider dieselben Johann Icrrb von
Karnitze, physischer Besitzer obiger Realität -,u Kar-
nitze, Haus-Zahl 20, bei diesem Gerichte die Klage
auf Anerkennung des Eigenthums der, -u Karnitze
Haus- Zahl20 liegenden, der k.k. Berg-^ameral-Herr-
schaft Idr ia «uk Urb, Nr. 10 dienstbaren Realität
angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, über
welche Bitte die Tagsatzung auf den 2 0. J u l i l. I .
früh 9 Uhr, vor diesem Gerichte anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Geklagten diesem Ge-
richte unbekannt ist, und weil diese vielleicht aus den
k, k. Elblanden abwesend sind, so hat man zu ihrer
Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den k. k.
Förster, Herrn Wilhelm Jaus, als Curator aufgestellt,
mit welchem diese Rechtssache nach der Gerichlsord-
nung ausgeführt und entschieden werden wird.

Die unbekannten Erben werden dessen zu dem
Ende erinnert, damit sie allenfalls zu der angeordne-
len Rechlsverhandlung selbst zu erscheinen, oder bis
dahin dem bestimmten Vertreter ihre Rechtsbchclse an
die Hand zu geben, oder auch sich selbst einen andern
Vertreter zu bestellen und diesem Ge.ichte namhaft
zumachen, und überhaupt im ordentlichen rechtmä-
ßigen Wege einzuschreiten wissen , widrigens sie die
aus ihrer Versäumniß entstehenden Folgen treffen
würden.

K.K. Bezirksgericht Idr ia den 21. März 1847.

Z. 556. (3) Nr. 67 l .
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Oberlaiback wird
allgemein kund gemacht: Es sey Thomas Iavornig,
von Hl ib, den unbekannten Erden des am 4. August
1846 zu Klagenfurt verstorbenen F^iiz Istemtsch
als ^urall)!' 3<l nctllm zur Cmpfangnahme des, in
der Rechtssache des Anton Bresquar von Laibach,
als Cessiona'r der Eheleute Anton und Ulsnla Obresa
von Wesulak, wider dcn erwähnt verstorbenen Franz
Istenilsch und Consortcn, als väterlich Matlhäus
Istenitsch'schen Erben, pel. Bezahlung dlraus dem Ehe-
vertrage vom 23. Jul i 1834 und Cession vom 10.
August 1844, an Heirathsgut schuldigen ^00 fi. c. ».e.
ergangenen Contumaz Urtheiles ddo. 9- April 1846,
Nr. 699 , und weiteren in dieser Nechlssache allen-
falls nothwendigen Vertretung aufgestettl worden.

Dessen werden die dießfalligen Eiden mit dem
Anhange verständiget, daß sie entweder selbst erschei-
nen, oder dem aufgestellten Curator ihic Behelfe an
die Hand zu geben, oder einen andern Vertreter auf<
zustellen und anher namhaft zu machen wissen mö-
gen, widligens sie sich die aus ihrer Verabsäumnlß
entstehenden Folgen selbst zuzuschreiben Yabel, werden.

Oberlaibach am 25. März 1847.
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KreisiimMche Verlautbarungen.
Z. 5lw. ( I ) Nr< 5887.

V e r l a u t b a r u n g
des k. k. K r c i samtcs zu Laibaä). — Die
Ueberreich ung der Hausbeschreibungen und Haus-
zinsbekenntniffe für die Zeitperiode von Georgi
1847 bis dahin 1848 betreffend. — Zur Bemes-
sung der Hauszinöstcuer für das Militärjahr 1848
find die vorgeschriebenen Hausbeschreibungcn und
Hauszinsfassionen für die Zinszeit von Gcorgi
1847 bis Georgi 1848 bei dem hierorngen k.
k< Kreisamte in den unten festgesetzten Terminen
in den gewöhnlichen Amtsstundcn einzureichen. —
Es werden demnach sämmtliche Hauseigenthü-
mer und Hausadministratoren der Provinzial-
Hauptstadt Laibach und ihrer Vorstädte aufge-
fordert, sich bei Abfassung dieser Hausbeschrci-
bungen und Zinsbekenntnisse auf das genaueste nach
der denselben bekannt gemachten Belehrung vom
26. Juni 182s) zu benehmen, so wie dieselben
vor ihrer Fertigung und Uebcrreichung der sorg-
fältigsten Prüfung zu unterziehen, und zwar:
^) ob die Bestandtheile des Hauses mit den
demselben Hauseigenthümcr gehörigen, im Stadt-
bezirke liegenden Wirchschafts - oder Gcwerbsge-
bauden genau und vollständig aufgenommen sind;
d) ob die jährlichen Micthzinse mit Einschluß
jener von den Kramläden und Ständchen in den
Vorhausern genau und gewissenhaft aufgeführt
erscheinen: c) ob die eingestellten Zinsposten von
sämmtlichen Wohnpartcicn in Ansehung der Rich-
tigkeit des Zinsertrages gehörig gefcrtiget seyen,
und <l) ob alle auf die Verfassung der Zmsfas-
sioncn erlassenen Vorschriften pünctlich beachtet
sind. — Zugleich wird bemerkt, daß in Folge
li. Hofkanzleidecretes v. 7. Jul i 184N, Z. 2 W t t l ,
Gubermal-Intimat. v. 24. Jul i 18 W, Z. l M 5 1 ,

auch die Feucrlöschrequisitcn-Depositoricu und die
Fleischbänke in die Hauszinssteuer einzubeziehen,
mithin auch in die Hauszinsbekenntnissc aufzu-
nehmen seyen, da für dieselben, wenn sie auch
keinen wirklichen Zinsertrag abwerfen, doch im
Wege der Parification ein angemessenes Zinser-
trägniß ausgemittelt werden sott. — Die Nn-
terfcrtigung sowohl der Wohnpattcien als der
Hauscigenthümer hat, wenn sie schreibenskundig
sind, in der Regel eigenhändig zu geschehen,
widrigens haften selbe für die Angaben ihrer vor-
geblichen Gewalttragcr. Die Namensfertiger der
des Schreibens unkundigen Parteien, welche die-
sen Letztcrn stets den vom Hauscigenthümer oder
dessen Gewaltträger in dein Zinsbckenntnisse an-
gesetzten Zins im Betrage anzugeben haben, blei-
ben für das beizusetzende Kreuzzeichen verantwort-
lich, wobei noch bemerkt wird, daß diese Na-
mcnsfertiger nie aus der Familie oder Diener-
schaft des Hauseigenthümers seyn dürfen. — Bei
den schreibcnsunkundigen Hauseigenthümern aber
muß das von ihnen eigenhändig beigesetzte Kreuz-
zeichen, außer dem Namensfertigcr noch von ei-
nem zweiten schrcibenskundigcn Zeugen bestätiget
werden. — Uebrigens wird erwartet, daß die
Hauseigenthümer die selbst benutzten, und die an
ihre Anverwandten, Hausadmimstratoren und
Hausmeister überlassenen Wohnungen mit den
Zinsen der übrigen Wohnungen in ein billiges
Ebenmaß setzen werden, um den läjUgm amtli-
chen Ausmittllmgen und öocalrevisionen zu be-
gegnen, wobei bemerkt wird, daß jmc Bestand-
theile , welche der Hauseigcnthümcr selbst denützt,
der bestehenden Vorschrift gemäß in dcm nämli-
chen Betrage, in welchem er sie wahrscheinlicher
Weise vcrmiethen würde, wenn er sie nicht selbst
benutzte, in Anschlag zu bringen sind.

Zur Überreichung dieser Eingaben werden folgende peremtorische Termine festgesetzt.

F ü r d i e i n n c r e S t a d t :

dcr 1. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions - Nr. 1 bis i . - .c l^vo 4 l l
" ^ " " " " " " " " ., 4 , - ., 82
" ^ " " " " " " " ., . ^ 8 3 - ., ^17
" « ' " " " " " " " . " , , 8 - . li>7
" ^ " " " " " " " ., ., I«8 - . 2if5.

I 5 I " I " " " " " " " ^ " " ^"
" ' " ' " " " " 285 - " l ^ .<^ .

F ü' r d i e V o r s t a d t S t . P e t e r :

d " " ^ ' ^ ^ lür die Häuser von Conniptions-Nr. I bis i . . i . < j v . ^

" ^ . " ' " " , . 8 5 - " l ^

(Z. Amtsbl. Nr. 46 v. l 7. April 1847.) 3
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F ü r d i e C a p u z i n e r - V o r s t a d t :
der 17. Mai d. I . für die Hauser von Conscriptions-Nr. 1 bis i n c i s i v e 40

„ 18. „ ^ ,/ ', „ ,, „ „ ^ 41 —- „ I I n . D.
F ü r d i e G r a d i s c h a - V o r s t a d t :

der 19. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions - Nr. l bis il,^Iu8iv <.- 4ft
" 2V. " " " " " " " " " 41 " l i u . ^,.

F ü r d i e P o l a n a - V o r s t a d t :
der 21 . Ma i d. I . für die Hauser von Conscriptions - Nr. 1 bis in^Iu^v« 45

" 22. " " " " " " " " " 46 " l i t t . 1^.
F ü r d i e K a r l st a d t e r V o r s t a d t u n d H ü h n e r d o r f:

der 25. Mai d. I . für die Hauler von Conscriptions - Nr. I bis inc!>l'.ivs'1i!l s^.
der erstern, und
der lchtern Vorstadt 1 — " ! i ! l . X .

F ü r d i e V o r s t a d t T y r n a u :
der 26. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions - Nr. 1 bis !lic'!ü»ivl> 40

F ü r d e n C a r o l i n e n - G r u n d:
der 2s. Mai d. I . für die. Häuser von Conscriptions - Nr. 1 bis il 'c^!«lv^ 34

F ü r d i e V o r s t a d t - K r a k a u :
der 29. Ma i d. I . für die Häuser von Conscriptions - Nr. i bis i!.l:!il8lvo 11tt.<^.

Einfache Erklärungen, daß sich der Stand seit
Vorigem Jahre nicht geändert hat, werden nicht
angenommen. — Wer diese Te rm ine nicht
au f das Pünktlichste z u h ä l t , v e r f ä l l t in
die im §. 29 der B e l e h r u n g fü r die
Hauseigenthümer vorgeschriebene Be-
hand lung , von der das Krcisamt, weil es das
Totale in der vorgeschriebenen Zeit hohen Orts
vorlegen muß, nicht abweichen wird, wobei noch
die Circular-Verordnung vom 20. Jänner 1829,
Z. 13131, in Erinnerung gebracht wird, ver-
möge welcher auch jene Hauscigenthümer, wel-
che wegen neuer Bauführungen steuerfreie Jahre
genießen, die Hausbeschreibung und Zinsbekennt-
nisse einzureichen haben. — Zur nähern Aufklä-
rung des im Eingänge dieser Verlautbarung
vorkommenden Wortlautes von Georgi 184?
bis dahin 1848 wird den Hauseigenthümern
bemerkt, daß für jene Wohnungen, wofür sie für
die verstrichene Gcorgizeit noch keine bestimmten
Parteien haben, die Zinsen der gegenwartigen
Parteien anzugeben, die Wohnungen aber in dem
Zinsertragsbekenntnijse als leer zu bezeichnen
sind, wobei es sich von selbst versteht, daß in
dergleichen Eingaben nur jene Parteien aufzuneh-
men kommen, die bis zum künftigen Michaeli
wirklich im Hause wohnen werden, nicht aber
jene, die gegenwärtig in demselben wohnen und
in wenig Tagen ausziehen, weil sie schon in der
Fassion ihres künftigen Hauseigenthümers vor-
kommen muffen. ^ Ferner wird sämmtlichen
Hauseigenthümern noch erinnert, daß, obschon
diese Eingaben bloß von ihnen selbst Hieramts
überreicht werden sollten, man jedoch davon in
der Voraussetzung abgeht, daß sie hiezu nicht
Kinder oder unerfahrene Dienstboten absenden,

welche bei hieramtlicher Revision der Bekennt-
nisse, über die allfälligen Anstände nicht belehrt
werden können, daher für einen solchen Fall es
immer nothwendig ist, daß, wegen Behebung
der Anstände, die Ueberreichung durch ein sach-
kundiges Individuum geschehe. — Endlich wer-
den die Hauseigenthümer noch aufmerksam ge-
macht, alle Aenderungen, welche während des
bezeichneten Verwaltungsjahres durch das Leer-
stehen von Wohnungen, durch deren Wicdcrver-
miethen, durch Gebä'udedemolirungen oder deren
Wiederaufbauen eintreten, nach der hohen Gu-
bernial - Verordnung vom tt. Jul i 182tt, Z.
12987, und hohen Gubernial - Currende vom
26. März 1835 , Z. 5746, erstere drei Fälle
binnen 14 Tagen, von dem Zeitpunkte der ein-
getretenen Aenderung gerechnet, und letztern Fall
binnen sechs Wochen nach jeder für sich vollen-
deten und zur Benützung geeigneten Abtheilung
eines Gebäudes um so gewisser bei dem k. k.
Krcisamte anzuzeigen, als sonst weder für die
Rückvergütung der ili<I,<>dits> bezahlten Haus-
zinssteuer, noch für die Erlangung steuerfreier
Jahre höhern Orts eingeschritten werden dürfte;
hinsichtlich der Anzeigen für leerstehende Quar-
tiere muß noch bemerkt werden, daß, so lange
das Leerstehen einer Wohnung fortbesteht, stets
zu Georgi und Michaeli in obiger Frist die
wiederholten Anzeigen über das Leerstehcn an
das k. k. Krcisamt einzureichen sind. — Die
Anzeigen über die Wiedervermiethung müssen um
so genauer geschehen, als deren bloße Angabe
in der nächsten Zinsfassion nicht genügt, und
jede Unterlassung einer solchen Anzeige gesetzlich
geahndet werden müßte. — K. K. Kreisamt
Laibach am 12. April 1847.
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3. 567. ( I ) Nr. 1332.
L i c i t a t i o n s - V e r l a u t b a r u n g .
Die im Verwaltungsjahre !847 hohen Ortes

genehmigten conservative»! Kunstbauten werden
in Folge Verordnung der löblichen k. k. Landes-
bau-Direction clcio. 20. März l. I . , Zahl 1U11,
im Wege öffentlicher Minuendo-Versteigerung
bei nachstehenden Bezirksobrigkeiten ausgeboten,
und die dießfälligeu Verhandlungen mit dem Be-
deuten zur Kenntniß gebracht, daß jeder Licitant
vor Beginn der mündlichen Licitation das 5 A
Badium des Fiscalpreises eines oder mehrerer

Objecte zusammen, cntwedec im baren Gelde
oder in bör.semäßigen Staatspapieren der Licita-
tions-Commission zu erlegen, im Erstehungsfallc
aber nach dem erzielten Mindestbote die Caution
mit 10 M bei der betreffenden Bezirks - Obrigkeit,
wo die öicitalions-Verhandlung Stat t findet,
zu ergänzen verbunden ist. Versiegelte Offerte,
wenn dieselben nach den bestehenden Versteige-
rungs-Bedingnissen §. 4 und 5 abgefaßt sind,
können nur vor dem mündlichen Verfahren der
anwesenden Commission überreicht werden.

^ _ . 5 ' s ^ Bttrag sollen- Benennung

<" <3 A „ . . ^ ^ " des derOrte u.Tage,
P- .^ ^ L i c i t a t l o n s - Gegens tand in dungs- wo die Verstei-
W Z A C M , Vadiumö gerungen abge-
^ ^ Termin halten werden.
" Z ft. !kr.> si. kr. >

1 Reconstruction einer Straßenstütz
maucr und zweier Parapeten, in
Distanz-Nr. 1 l h 2 - 3 . . 48 12 2 24 !5 . Jul i

^ 2 Herstellung eines Erddammes anstatt 184?
<- einer zu rcconstruircnden Stützmauer, !
^ im Distanz-Nr. 11^6 — 7 . 132 5l) 6 33 dctto Bei der k. k.
-- 3 Reconstruction einer i j " langen Stütz Bczirksobrigkeit
« mauer, ,m'Distanz-Nr. U lM —^ Oberlaibach am

" ^ und Herstellung einer 3?" langen 24. April d. I .
" ^ Straßenleiste am Loitscherfelde, ^ l ^ ' g uhr Vor-
tt- ^ zwischen Nr. M M — 15 und mittaas
^ N U lM- IV . . . 338 56 1«5? Ende Juli
^ 4 Herstellung vier neuer Parapetc in 1847
^ j Nr. l l l ^ 4 - 5 und I l l ^ 5 — i l , dann

! Ausstellung von 20U neuen Nand-
" ^ . Lilien . . - 2 9 7 55 14,54 detto
" 5'Constvvation von 5 beschädigten Durch- ! ^ , ^ ^ - « — « ^ .
^ laßcanälcn, zwischen Nr. V^9—,5 713« 3 35 bis Z5.Juli

ll^ Reconstruction einer Stützmauer in ! 1847
- " ^ Nr, > ^ 7 - 8 durch 4 ' Länge, dann >
A ^ j einer t i " langen zwischen Nr. V^8 !

—9, einer 25" langen in Nr. V j i z > Bei der Bezirks-
- —14 und einer 21° langen in ! odrigkeit Haas-
^ Nr. V l l t — 1 5 . . 2645 15 132 I « Ende Au- dergam23.April
^ 7! Herstellung neuer und Ausbeffe- z gust 181? l. I , um 9 Uhr
" rung bestehender Parapetmauern, ! Vormittags.
^ dann Sicherung derselben mu !
^ Randsteinen in ^ o ^ o r ^ zwischen !

Nv. V — V I . . 518 2« 25 55 detto
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Benen-
nu„q Fiscal- "^trag Wollen- Benennung

1 7 " ^ ^ p"iö des der Orte U.Tage,
^3» L i c i t a t i o n s - Gegenstand m dungs- wo die Verstei-
^ Z. ^ C. M, Vadiums gerungen adge-
. Z ^ ^ ^ ^ ^ . Termin halten werden.
^ T I ft. >kr.̂  si. kr. ___—_^^__^

^ 8 Conservirung der zwischen den Distanz- l
Nr, V I1H7-8 befindlichen gewölb- lBei der k. k.

^ ten Brücke . - 92 40 4 38 Ende Iu l i i Beznksobrigkcit
<̂  9 Conservation beschädigter Parapet- 1847 Adclöbergam2ij.

« -̂  mauern, zwischen Nr. VH3 — VIH'^, A M l. I . um
^ ^ d«nn Bei- und Aufstellung von 120 ^9 Uhr Vormit-
^ " Stück Randsteinen in Nr. VH3— l tags.
" " V1l^5 . - - 256 12 12 48 detto ^

" " " 10 Reconstruction eines baufälligen ge- ^ """" "
^ i wölbten Durchlasses in Nr. V I l l

13_l4 . . 141 58 7 6 detto l
11 Reconstruction eines sehr schadhaftenge- h

" >̂ wölbten Canals in Nr. 1X^7 — 8 160 42 8 2 15. Juli i Bei der k. k.
" " ! 12 Ucberdauung einer alten, 25" langen, 1847 Bezirksobrigkeit
^ ^ ! 3' hohen Stützmauer in der Ab- z Senosctsch am
" ^ theilung Nr. X^2—3—4 . 175 32 8 4« C'nde Juli '27. 'April l I .
U °" 13 Herstellung einer neuen 80" langen« 1847 um !> UhrVor-

^ Eteinleiste in Nr. VIII^15 - mittags.
^ l I X — 0 unter dem PostHause zu

l Präwald . . - ^59 —. 7 57 detto !
14 Bei- und Aufstellung von 150 Stück ,

Randsteinen zur Begränzung der
Straße zwischen Nr. 1X^0—2 . 250 — 12 30 detto h ^

^ ^ 15 Herstellung von 3 Stück ganz glei-
chen Durchlaß - Canälen in Nr

^ <- 11^2—3, I I j 4 - 5 und I l j 1 1 - 1 2 237 21 11 51 dctto
« <5 Iß! Conservirung von ^ ) Stück Durch- ^Bei der k. k.
« " lassen in mehreren Abtheilungen, Beznksobrigkeit
^ ^ zwischen Nr, 0^5—!V^3 . - ,59!20 7 58 detto Fcistritz am 30,
-l ^ l? Reconstruction des baufälligen Durch- April d I . um
- ^ lasses, in Nr. l V D — 1 , dann Ein- 9 Uhr Vormit-
N2 ^ Wölbung desselben statt dem bis- Ende Au- tags.

herigen Hclzüberbaue . . 842 41 42 8 gust 1847

^ ^ 18 Conservation und thcilweise Recon- l , Bei der Bezirks-
H ^ . struction von4 Stück Canalen, in ^ Obrigkeit Wip-
W I Nr. Il13—14, 1H1—2, li^3—4 packam28.April
.2- A undchi4 —15 . . 227 14 l l 22 Ende I l l l , l. I . um« Uhr
O " ' 1847 Vormittaas

19 Lieferuna des neuen Straßcnbauzeuges 316 49 15 15 detto «., ^r k, t B îres-
! l April '. I . um 9 Uhr

, i ! Vormittags.

Die hierauf Bezug habenden Bau-Acten und Baubeschrcibungen können bci den betref-
fenden Bezirksodrigkeiten drei Tage vor den anberaumten Verhandlungen eingesehen werden

K. K. Straßenbau-Commissariat Adelsberg am 10- April 1847.


